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Mitteilung an den Stadtentwicklungsausschuss zur Sitzung am 25.10.22 
 

 
An 600.11 

 

Das Amt für Verkehr teilt zur Anfrage der FDP-Fraktion "Zusammensetzung der AG Spu-

ReN“ mit der Drucksachennummer 4951/2020-2025 mit: 

 

Aus welchen Ämtern, Organisationen u.ä. stammen die Mitglieder der AG SpuReN?  

Antwort AfV: Regelmäßige Mitglieder der AG SpuReN sind derzeit: 

 

- moBiel GmbH - IHK Ostwestfalen 

- Polizei Direktion Bielefeld - ACE e.V.  Kreis OWL 

- ADFC (Stadtverband Bielefeld) - Radentscheid Bielefeld 

- VCD e.V. (Kreisverband OWL) - Amt für Verkehr 

 

1. Zusatzfrage: Wann hat sich die AG SpuReN konstituiert und welcher Beschluss lag der 

Konstituierung zu Grunde? 

 

Antwort AfV: Der StEA hat in der Sitzung am 17.03.2017 mit der Vorlage Drucksachen-Nr. 

4416/2014-2020 beschlossen, …“ dass ein „handlungsfähiges und dem beschlussfassenden 

Stadtentwicklungsausschuss empfehlendes Gremium für den Radverkehr“ eingerichtet wer-

den soll.“ Hieraus hat sich die AG SpuReN entwickelt.  

 
2. Zusatzfrage: Gibt es eine Satzung / Geschäftsordnung der AG Spuren – wenn ja: wo ist 

diese einzusehen?  

 

Antwort AfV: Es gibt keine offizielle Satzung od. Geschäftsordnung für diese AG. Die Sit-

zungen sind nicht-öffentlich, die Sitzungstermine werden von der Geschäftsführung zu Jah-

resbeginn mit den Teilnehmenden abgestimmt, die Planungsthemen nach Bedarf im Rah-

men der Einladungen kommuniziert.  

In den ersten Sitzungen zur Organisation des Planungsgremiums   wurde folgendes festge-

halten (hier auszugsweise): 

 Aufgabe der AG ist die inhaltliche Abstimmung konkret vorgesehener verkehrlicher 

lnfrastrukturplanungsmaßnamen des Amtes für Verkehr. 

 Die Mitglieder der AG stimmen überein, dass sie sich an das Arbeitsergebnis gebun-

den sehen. Im Fall von Konsens wird dieser den politischen Gremien zur Beschluss-

fassung empfohlen. Im Fall von Dissens wird dieser mit einem Abwägungsvorschlag 

des Amtes für Verkehr den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Die in der AG vereinbarte Vertraulichkeit zu Dokumenten und Detailinformationen, insbeson-

dere zu Einzel-Voten der Teilnehmenden zu den jeweiligen Planungen wird bestätigt. Eine 

Herausgabe von Informationen zu Planungsprojekten erfolgt lediglich als gemeinsam formu-

liertes Votum des Gremiums Die Geschäftsführung des Gremiums liegt im Amt für Verkehr 

bei der Leitung des Teams „Operative Verkehrswegeplanung“ (660.22).  
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